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5. Ordnung zur Änderung der studiengangspezifischen  
 
Prüfungsordnung 
 
für den Masterstudiengang 
 
Produktionstechnik 
 
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen 
 
 
vom 27.04.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 
(GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Stärkung der Versorgung bei Pflege und 
zur Änderung weiterer Vorschriften vom 7. April 2017 (GV. NRW S. 414), hat die Rheinisch-
Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:  
 

Sylvia Glaser 
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Artikel I 
 
Die studiengangspezifische Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Produktionstechnik der 
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH) vom 18.12.2015 (Amtliche 
Bekanntmachungen der RWTH, Nr. 2015/191), zuletzt geändert durch die 4. Ordnung zur Ände-
rung der studiengangspezifischen Prüfungsordnung vom 14.03.2017 (Amtliche Bekanntmachun-
gen der RWTH, Nr. 2017/063), wird wie folgt geändert: 
 
 
 
1. § 3 wird durch die folgende Fassung ersetzt: 

 
 

§3 
Zugangsvoraussetzungen 

 
(1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 

ÜPO. 
 
(2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studi-

enbewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen die für ein erfolgreiches Studium im 
Masterstudiengang Produktionstechnik erforderlichen Kompetenzen nachweist: 

 
Insgesamt 145 CP aus dem ingenieurwissenschaftlichen und mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Bereich exklusive der berufspraktischen Tätigkeit und wissenschaftlichen Arbei-
ten (z.B. Projekt-, Studien-, und Abschlussarbeiten) 

 
Diese müssen den folgenden Grundlagenmodulen des Bachelorstudiengangs Maschinenbau 
der RWTH vergleichbare Leistungen im angegebenen Umfang beinhalten. Eine genaue Be-
schreibung der vorausgesetzten Kompetenzen befindet sich in der Anlage 4. 

 

 Modul CP 

Mechanik I 

18 Mechanik II 

Mechanik III 

Maschinengestaltung I 

13 
CAD-Einführung 

Maschinengestaltung II 

Maschinengestaltung III 

Thermodynamik I 
7 

Thermodynamik II 

Wärme- und Stoffübertragung I 6 

Werkstoffkunde I 
8 

Werkstoffkunde II 

Regelungstechnik 6 

Strömungsmechanik I 6 

Mathematik I 

17 Mathematik II 

Mathematik III 



 

 

NUMMER  2017/109 

HERAUSGEGEBEN IM AUFTRAGE DES REKTORS VON DER ABTEILUNG 1.1 DES DEZERNATES 1.0 DER RWTH AACHEN 
Templergraben 55, 52056 Aachen | Tel. +49 241 80-99087 | Fax. +49 241 80-92664 | akad@zhv.rwth-aachen.de 

3/3

 
(3) Für die Zulassung in Verbindung mit einer Auflage gilt § 3 Abs. 6 ÜPO. Sind Auflagen im 

Umfang von mehr als 30 CP notwendig, ist eine Zulassung zum Masterstudiengang nicht 
möglich. 

 
(4) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache 

nach § 3 Abs. 7 ÜPO nachzuweisen. 
 
(5) Für den Zugang ist weiterhin der Nachweis der Ableistung der berufspraktischen Tätigkeit 

erforderlich. Die berufspraktische Tätigkeit umfasst insgesamt 20 Wochen (100 Arbeitstage) 
nach näherer Bestimmung der Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit. Diese Richtlinien 
sind Bestandteil dieser Prüfungsordnung (Anlage 3). Sofern die von dem Studienbewerber 
bzw. der Studienbewerberin erbrachte berufspraktische Tätigkeit hinsichtlich des Umfangs 
hinter der im Rahmen des Bachelorstudiengangs Maschinenbau der RWTH abzuleistenden 
berufspraktischen Tätigkeit zurückbleibt, verbindet der Prüfungsausschuss die Zulassung mit 
der Auflage, eine weitere, näher zu bestimmende berufspraktische Tätigkeit bis zur Anmel-
dung der Masterarbeit nachzuweisen. 

 
(6) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO. 
 
(7) Allgemeine Regelungen zur Anrechnung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO. 
 
(8) Für Absolventen eines 6-semestrigen Bachelorstudiengangs legt der Prüfungsausschuss 

Leistungen im Umfang von 30 Leistungspunkten (CP) fest, die bis zur Anmeldung der Mas-
terarbeit nachzuweisen sind.  

 
 
 

Artikel II 
 
 
Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht, tritt 
am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft und findet auf alle in den Masterstudiengang Produk-
tionstechnik eingeschriebenen Studierenden Anwendung. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Maschinenwesen vom 
04.04.2017. 
 
 
 
   Der Rektor 

der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule Aachen 

 
 
Aachen, den 27.04.2017  

 
gez. Schmachtenberg 

   Univ.-Prof. Dr.-Ing. E. Schmachtenberg 
 


